
Nutzungsausfall  für
beschlagnahmte Computer
Interessantes  Urteil  des  Oberlandesgerichts  München  (via
lawblog,  Beschluss  vom  23.  März  2010,  1  W  2689/09):  Die
Richter  stellten  sich  die  Frage,  ob  ein  internetfähiger
Computer  heute  ein  Lebensgut  darstellt,  ‚dessen  ständige
Verfügbarkeit für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung von
zentraler Bedeutung ist‘. (…) Die monatliche Miete für einen
Computer schätzt das Gericht auf immerhin brutto 200,00 €. Der
Antragstellerin, die sich kein Gerät gemietet hatte, stehen
hiervon  40  %  als  ‚Kompensation‘  zu,  allerdings  nur  vom
Nettobetrag.  Für  jeden  Tag  kommt  das  Gericht  auf  2,30  €
Schadensersatz.“

Mein Rechner steht seit dem 11.11.2008 beim LKA Berlin. Vor
einen  knappen  Jahr  wurde  ich  freigesprochen.  Das  wären
immerhin schon 1400 Euro, wenn ich ihn jetzt wiederbekäme. In
einem Jahr blogge ich wieder was zum Thema.
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